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A. Bekanntmachungen des Landkrei-
ses Emsland 

 
117 Öffentliche Bekanntgabe des Beschlusses 

über den Gesamtabschluss des Landkrei-
ses Emsland für das Haushaltsjahr 2018 so-
wie öffentliche Bekanntgabe des um die 
Stellungnahme des Landrats ergänzten 
Schlussberichtes des Rechnungsprüfungs-
amtes über die Prüfung des Gesamtab-
schlusses 2018 

 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland hat den 
Gesamtabschluss für das Haushaltsjahr 2018 geprüft und das Er-
gebnis seiner Prüfungen im Schlussbericht vom 26.11.2019 zu-
sammengefasst. Es wird bestätigt, „dass der Gesamtabschluss 
 

– nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
aufgestellt wurde und 

 
– sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rech-

nungsabgrenzungsposten, Erträge und Aufwendungen 
und die im Rahmen der Cash-Flow-Rechnung zu erfas-
senden Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet sowie 
die tatsächliche Vermögens- und Ertragslage des „Kon-
zerns Landkreis Emsland“ zutreffend darstellt.“ 

 
Der Kreistag des Landkreises Emsland hat in seiner Sitzung am 
09.03.2020 den Gesamtabschluss 2018 beschlossen. 
 
Aufgrund der §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG liegt der 
Gesamtabschluss 2018 sowie der um die Stellungnahme des 
Landrats ergänzte Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes 
an sieben Werktagen im Anschluss an diese Bekanntmachung 
beim Landkreis Emsland, Ordeniederung 1, 49716 Meppen, 
Kreishaus I, Zimmer 329, öffentlich aus. 
 
 Meppen, 18.03.2020 
 
LANDKREIS EMSLAND  
Der Landrat 
 

-------------------------------------------------- 
 
 

B. Bekanntmachungen der Städte, Ge-
meinden und Samtgemeinden 

 
118 Gemeinde Bawinkel – Bekanntmachung; 

Bebauungsplan Nr. 35 „Bramweg“ der  
Gemeinde Bawinkel 

 
Der Rat der Gemeinde Bawinkel hat in seiner Sitzung am 
17.02.2020 den Bebauungsplan Nr. 35 „Bramweg“ der Gemeinde 
Bawinkel einschließlich textlicher Festsetzungen, örtlicher Bau-
vorschriften und Begründung als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 35 „Bramweg“ der 
Gemeinde Bawinkel ist im nachstehenden Planausschnitt darge-
stellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit dieser Bekanntmachung nach § 10 BauGB tritt der Bebau-
ungsplan Nr. 35 „Bramweg“ der Gemeinde Bawinkel in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 35 „Bramweg“ der Gemeinde Bawinkel 
liegt ab sofort einschließlich Begründung in der Gemeindeverwal-
tung Bawinkel, Osterbrocker Str. 2, 49844 Bawinkel, und in der 
Samtgemeindeverwaltung Lengerich, Mittelstr. 15, 49838 Lenge-
rich, Zimmer 104, zu jedermanns Einsicht bereit. Über den Inhalt 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  
  
Nach der Veröffentlichung des Bebauungsplans im Amtsblatt des 
Landkreises Emsland wird dieser mit der Begründung auf der 
Homepage der Samtgemeinde Lengerich unter www.lengerich-
emsland.de zur Verfügung gestellt. 
  
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgerechter Geltendmachung 
wird hingewiesen. 
 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
 

– gem. § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 eine beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

 
– unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 eine beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans oder 

 
– gem. § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwä-

gungsvorgangs  
 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung dieses Bebauungsplanes schriftlich gegenüber 
der Gemeinde Bawinkel, Osterbrocker Straße 2, 49844 Bawinkel, 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 
  
 Bawinkel, 16.03.2020 
 
GEMEINDE BAWINKEL 
Der Bürgermeister 
 

----------------------------------------------- 
 
 
119 II. Haushaltssatzung; Haushaltssatzung 

und Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung der Gemeinde Bawinkel für das Haus-
haltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bawinkel in der Sitzung 
am 17.02.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2020 beschlossen. 
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§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  2.463.400 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.748.900 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 57.000 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen  
 auf  0 € 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit auf  2.354.400 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit auf  2.232.400 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf  857.000 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf  3.893.500 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf  0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf  71.200 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: 

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanz- 
haushaltes 3.211.400 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanz- 
haushaltes 6.197.100 € 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 392.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das 
Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 
 

1.  Grundsteuer 
 

a)  für die land- und forstwirtschaft- 
 lichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H. 

b)  für die Grundstücke  
 (Grundsteuer B) 320 v. H. 

 
2. Gewerbesteuer 320 v. H. 

 
§ 6 

 
(1) Als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG gelten 

Beträge bis zu 2.500 €. 
 

(2) Von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12  
Abs. 1 KomHKVO gelten Investitionen ab einem Betrag von 
500.000 €. 

 
 Bawinkel, 17.02.2020 
 

GEMEINDE BAWINKEL 
 
Böcker 
Bürgermeister 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Bawinkel für 
das Haushaltsjahr 2020 wird öffentlich bekanntgemacht. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 
01.04.2020 bis 09.04.2020 zur Einsichtnahme im Büro der Ge-
meindeverwaltung Bawinkel, Osterbrocker Straße 2 in 49844 Ba-
winkel, sowie der Samtgemeindeverwaltung, Zimmer 208, Mittel-
straße 15 in 49838 Lengerich, öffentlich aus. 
 
 Bawinkel, 12.03.2020 
 
GEMEINDE BAWINKEL 
Der Bürgermeister 
 

----------------------------------------------- 
 
 
120 Satzung über die Festsetzung der Real-

steuerhebesätze der Gemeinde Bredden-
berg (Hebesatzsatzung) 

 
Aufgrund der §§ 10, 58, 111 Abs. 1 und 112 Abs. 2 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113), des § 1 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes vom 20.04.2017 
(Nds. GVBl. S. 121), der §§ 1 und 25 des Grundsteuergeset- 
zes vom 07.08.1973 (BGBl. I, S. 965), zuletzt geändert durch  
Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794),  
der §§ 1 und 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 
(BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 27.06.2017 (BGBl. I S. 2074), in Verbindung mit dem Real-
steuer-Erhebungsgesetz vom 22.12.1981 (Nds. GVBl. S. 423) hat 
der Rat der Gemeinde Breddenberg in seiner Sitzung am 
10.03.2020 nachstehende Satzung über die Festsetzung der  
Realsteuerhebesätze beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Realsteuerhebesätze werden ab dem 01.01.2020 wie folgt 
festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

a) für die land- und forstwirtschaft- 
 lichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v. H. 
 
b) für die Grundstücke  
 (Grundsteuer B) 350 v. H. 

 
2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
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§ 2 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2020 in Kraft. 
 
 Breddenberg, 10.03.2020 
 

GEMEINDE BREDDENBERG 
 
Hermann Hanekamp 
Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
121 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung der Gemeinde Doh-
ren für das Haushaltsjahr 2020 

 
1. Haushaltssatzung 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Dohren in der Sitzung 
am 27.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 933.600,00 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.199.000,00 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 3.000,00 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen  
 auf 3.000,00 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 877.000,00 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 1.368.000,00 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 146.500,00 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 393.500,00 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 247.000,00 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 6.900,00 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

– der Einzahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 1.270.500,00 Euro 
– der Auszahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 1.768.400,00 Euro 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 
247.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
200.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 146.000,00 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaft- 
 lichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v. H 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v. H 
 

2. Gewerbesteuer 330 v. H 
 

§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen 
sind als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG anzuse-
hen, wenn sie im Haushaltsjahr 1.500,00 € im Einzelfall nicht über-
schreiten. 
Aufwendungen und Auszahlungen, denen eine volle Kostener-
stattung gegenüber steht, gelten in jedem Falle als unerheblich. 
Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 KomHKVO gelten Aus-
zahlungen bis 1.500,00 € je Einzelfall. 
 
Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung im 
Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO, bei denen ein Wirt-
schaftlichkeitsvergleich der Alternativen erforderlich wird, beträgt 
300.000,00 €. 
 
 Herzlake, 27.02.2020 
 

GEMEINDE DOHREN 
 
Dieker Pleus 
Bürgermeister Gemeindedirektor 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 

2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
2.2 Die gemäß § 120 Abs. 2 und § 119 Abs. 4 NKomVG erfor-

derliche Genehmigung ist durch die Aufsichtsbehörde mit 
Verfügung vom 13.03.2020 – 202-He – erteilt worden. 

 
2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 

mit seinen Anlagen in der Zeit vom 06.04.2020 bis ein-
schließlich zum 16.04.2020 nach vorheriger Terminabspra-
che während der Dienststunden im Samtgemeindebüro 
Herzlake, Zimmer DG 3, Neuer Markt 4, 49770 Herzlake, 
öffentlich aus. 

 
 Herzlake, 18.03.2020 
 
GEMEINDE DOHREN 
Der Gemeindedirektor 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
122 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung der Gemeinde Gees-
te für das Haushaltsjahr 2020 

 
1. Haushaltssatzung 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Geeste in der Sitzung 
am 30.01.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  16.617.700,-- Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 16.790.600,-- Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  150.600,-- Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 
 auf  12.000,-- Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 16.131.300,-- Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 14.953.200,-- Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 4.531.200,-- Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 4.021.900,-- Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 241.100,-- Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 427.400,-- Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

– der Einzahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 20.903.600,-- Euro 
– der Auszahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 19.402.500,-- Euro 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden in Höhe von 241.100,-- Euro veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
400.000,-- Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 2.688.000,-- Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaft- 
 lichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v. H. 

1.2 für die Grundstücke  
 (Grundsteuer B) 350 v. H. 

 
2. Gewerbesteuer 350 v. H. 

 
 Geeste, 30.01.2020 
 

GEMEINDE GEESTE 
 
Höke 
Bürgermeister 

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 

2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
2.2 Die nach § 119 Abs. 4 NKomVG erforderliche Genehmigung 

ist durch den Landkreis Emsland am 18.03.2020 unter dem 
Aktenzeichen 202 erteilt worden. 

 
2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 

in der Zeit vom 07.04.2020 bis zum 17.04.2020 im Rathaus 
der Gemeinde Geeste, Am Rathaus 3, 49744 Geeste-
Dalum, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme  
öffentlich aus. Aufgrund der derzeit angeordneten Be-
schränkungen des Zugangs des Rathauses, ist eine vorhe-
rige telefonische Terminabstimmung zur Einsichtnahme  
unter 05937/69-0 erforderlich. Der Haushaltsplan wird zu- 
dem im Internet unter https://www.geeste.de/rathaus-und- 
buergerservice/ortsrecht/haushaltsplan/haushaltsplan.html 
ab dem 07.04.2020 einzusehen sein. 

 
 Geeste, 25.03.2020 
 
GEMEINDE GEESTE 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Hanenkamp 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
123 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung der Gemeinde 
Lathen für das Haushaltsjahr 2020 

 
1.  Haushaltssatzung der Gemeinde Lathen für das Haushaltjahr 

2020 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Lathen in 
der Sitzung am 03.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlos-
sen. 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 9.402.300,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 8.808.000,00 € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen  
 auf 0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 9.141.800,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 8.983.500,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 1.120.900,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 2.036.700,00 € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 134.800,00 € 
 
festgesetzt. 
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Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

� der Einzahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 10.262.700,00 € 
� der Auszahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 11.155.000,00 € 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt.   
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
200.000,00 Euro festgesetzt.  
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 1.523.600,00 Euro festge-
setzt.  
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer   
 

1.1 für die land- und forstwirtschaft- 
 lichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v. H. 

1.2 für die Grundstücke  
 (Grundsteuer B) 350 v. H. 

 

2. Gewerbesteuer  350 v. H. 
 

§ 6 
 

Als unerhebliche Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen  
i. S. d. § 117 Abs. 1 NKomVG gelten solche bis zu einer Höhe von 
5.000,00 Euro. 
 
Ferner sind als unerheblich anzusehen: Beträge (unbegrenzt), 

– die der Verrechnung zwischen den Produkten/Leistungen 
dienen, 

– die wirtschaftlich durchlaufend sind, 
– die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen, 
– die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind. 

 
 Lathen, 03.03.2020 
 

GEMEINDE LATHEN 
 

Helmut Wilkens 
Gemeindedirektor 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 

2020 wird hiermit öffentlich  bekannt gemacht.  
 
2.2 Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Auf-

sichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 

im Anschluss an diese öffentliche Bekanntmachung an sie-
ben Werktagen (außer samstags) in der Zeit vom  

 

01.04.2020 – 09.04.2020 (einschließlich) 
 
 im Rathaus der Samtgemeinde Lathen, Zimmer 4, Erna-de-

Vries-Platz 7 in 49762 Lathen, während den Dienstzeiten, 
zur Einsichtnahme öffentlich aus.  

 

 Lathen, 26.03.2020 
 

GEMEINDE LATHEN 
Der Gemeindedirektor  
 

-------------------------------------------------- 

124 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der Samtgemeinde 
Lathen für das Haushaltsjahr 2020 

 
1.  Haushaltssatzung der Samtgemeinde Lathen für das Haus-

haltjahr 2020 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Lathen 
in der Sitzung am 30.01.2020 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen.  
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 9.484.400,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 9.295.600,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen  
 auf 0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 9.077.400,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 8.401.800,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 1.079.800,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 2.685.500,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 720.300,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 275.900,00 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

� der Einzahlungen des Finanz- 
haushaltes 10.877.500,00 € 

� der Auszahlungen des Finanz- 
 haushaltes 11.363.200,00 € 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird auf 720.300,00 Euro festgesetzt.   
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
310.000,00 Euro festgesetzt.  
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 1.512.800,00 Euro festge-
setzt. 
 

§ 5 
 
Der Hebesatz für die Bemessung der Samtgemeindeumlage wird 
auf 31,5 % der Steuerkraft für Umlagen der Mitgliedsgemeinden 
festgesetzt. 
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Der Anteil der an die Mitgliedsgemeinden weiterzureichende 
Schlüsselzuweisungen wird auf 15 % des Aufkommens festge-
setzt. 
 
Hinzu kommt eine von der Gemeinde Lathen zu zahlende Son-
derumlage in Höhe von 150.300,00 Euro.  
 

§ 6 
 
Als unerhebliche Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen  
i. S. d. § 117 Abs. 1 NKomVG gelten solche bis zu einer Höhe von 
10.000,00 Euro. 
 
Ferner sind als unerheblich anzusehen: Beträge (unbegrenzt), 
 

– die der Verrechnung zwischen den Produkten/Leistungen 
dienen, 

– die wirtschaftlich durchlaufend sind, 
– die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen, 
– die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind. 

 
 Lathen, 30.01.2020 
 

SAMTGEMEINDE LATHEN 
 
Helmut Wilkens 
Samtgemeindebürgermeister 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 

2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
2.2 Die nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 und nach § 122 Abs. 2 

NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Land-
kreis Emsland, Fachbereich Finanzen und Kommunales, 
am 27.02.2020 unter dem Aktenzeichen 202-15-2/10 erteilt 
worden. 

 
2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 

im Anschluss an diese öffentliche Bekanntmachung an  
sieben Werktagen (außer samstags) in der Zeit vom  

 
01.04.2020 – 09.04.2020 (einschließlich) 

 
 im Rathaus der Samtgemeinde Lathen, Zimmer 4, Erna-de-

Vries-Platz 7 in 49762 Lathen, während den Dienstzeiten, 
zur Einsichtnahme öffentlich aus.  

 
 Lathen, 24.03.2020 
 
SAMTGEMEINDE LATHEN 
Der Samtgemeindebürgermeister  
 

-------------------------------------------------- 
 
 
125 II. Haushaltssatzung; Haushaltssatzung 

und Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung der Gemeinde Lengerich für das 
Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Lengerich in der Sit-
zung am 26. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2020 beschlossen. 
 
 
 
 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  3.789.900 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 3.330.700 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 86.200 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 
  auf  0 € 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit auf  3.563.400 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit auf  3.272.200 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf  1.455.300 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf  2.052.500 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf  300.000 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf  8.000 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: 

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanz- 
haushaltes 5.318.700 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanz- 
haushaltes 5.332.700 € 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird auf 300.000 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 590.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

a) für die land- und forstwirtschaft- 
 lichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H. 

b) für die Grundstücke  
 (Grundsteuer B) 320 v. H. 

 
2. Gewerbesteuer 320 v. H. 
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§ 6 
 
(1) Als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG  gelten 

Beträge bis zu 2.500 €. 
 
(2) Von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12  

Abs. 1 KomHKVO gelten Investitionen ab einem Betrag von 
500.000 €. 

 
 Lengerich, 26.02.2020 
 

GEMEINDE LENGERICH 
 
Wübbe 
Bürgermeister 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 
wird öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist durch 
den Landkreis Emsland, Ordeniederung 1 in 49716 Meppen, am 
09.03.2020 unter dem Aktenzeichen 202-15-2/10 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 
01.04.2020 bis 09.04.2020 zur Einsichtnahme in der Samtgemein-
deverwaltung, Zimmer 208, Mittelstraße 15 in 49838 Lengerich, 
öffentlich aus. 
 
 Lengerich, 12.03.2020 
 
GEMEINDE LENGERICH 
Der Bürgermeister 
 

----------------------------------------------- 
 
 
126 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung der Gemeinde Mes-
singen für das Haushaltsjahr 2020 

 
1. Haushaltssatzung 
 
Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Messingen 
in seiner Sitzung am 10.02.2020 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2020 beschlossen: 
 

§  1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.030.700 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.131.300 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen  
 auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 986.500 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 1.083.300 Euro 
 
 
 
 

2.3 der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf 669.400 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf 906.100 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf 0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: 
Gesamtbetrag 

– der Einzahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 1.655.900 Euro 
– der Auszahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 1.989.400 Euro 
 

§  2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt. 
 

§  3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
  

§  4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 164.400 Euro festgesetzt. 
 

§  5 
 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 
2020 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

a) für die land- und forstwirtschaft- 
 lichen Betriebe (Grundsteuer A) 335 v. H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 335 v. H. 
 

2. Gewerbesteuer 335 v. H. 
 

§  6 
 
Als unerheblich im Sinne der nachstehenden Rechtsnormen gel-
ten folgende Wertgrenzen: 
 

a) § 115 II Nr. 1 NKomVG  40.000,00 Euro 
b) § 115 II Nr. 2 NKomVG 20.000,00 Euro  
c) § 117 I 2 NKomVG  5.000,00 Euro 
d) §   12 I KomHKVO 15.000,00 Euro 
e) §   19 IV I KomHKVO  3.000,00 Euro 
f) für Rückstellungen und Abgrenzungen 500,00 Euro 

 
 Messingen, 10.02.2020 
 

GEMEINDE MESSINGEN 
 
Mey 
Bürgermeister 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 

2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
2.2 Die gemäß § 120 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommu-

nalverfassungsgesetzes (NKomVG) erforderliche Genehmi-
gung ist durch den Landkreis Emsland am 18.03.2020 unter 
dem Aktenzeichen 202-15-2/10 erteilt worden. 

  



 
 

 
Amtsblatt des LK EL Nr. 11/2020 vom 31.03.2020 

105

2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 
vom 01.04.2020 bis zum 08.04.2020 im Rathaus der Samt-
gemeinde Freren, Zimmer 305, Markt 1 in 49832 Freren, 
während der Öffnungszeiten, zur Einsichtnahme öffentlich 
aus. 

 
 Freren, 23.03.2020 
 
GEMEINDE MESSINGEN 
Der Bürgermeister 
 

----------------------------------------------- 
 
 
127 Bauleitplanung der Gemeinde Salzbergen; 

Bebauungsplan Nr. 51 „Ortsmitte, Teil- 
plan A“, 3. vereinfachte Änderung 

 
Bekanntmachung 

 
Der Rat der Gemeinde Salzbergen hat in seiner Sitzung am 
12.03.2020 die 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 51 „Ortsmitte, Teilplan A“ einschließlich Begründung gem.  
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist in dem nachste-
henden Übersichtsplan schwarz umrandet dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Beschluss wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich be-
kannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan mit Begründung kann im Rathaus der Ge-
meinde Salzbergen, Fachbereich Gemeindeentwicklung, Bau & 
Ordnung, Zimmer 25, Franz-Schratz-Straße 12, 48499 Salz- 
bergen, während der Dienststunden (Montag bis Freitag  
08.30 Uhr – 12.00 Uhr, Dienstag 14.00 Uhr – 16.00 Uhr, Donners-
tag 14.00 Uhr – 18.00 Uhr) eingesehen werden. Jedermann kann 
über den Inhalt des Bebauungsplanes auch Auskunft verlangen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und Abs. 4 BauGB über die 
fristgemäße Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen für 
die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hin-
gewiesen. 
 
Gem. § 215 Abs.  2  BauGB wird außerdem darauf  hingewiesen, 
dass eine  Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeacht-
lich sind, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit dem 
Veröffentlichungsdatum dieser Bekanntmachung gegenüber der 
Gemeinde Salzbergen geltend gemacht werden. 

Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist 
darzulegen. 
 
 Salzbergen, 30.03.2020 
 
GEMEINDE SALZBERGEN 
Der Bürgermeister 
 

----------------------------------------------- 
 
 
128 1. Haushaltssatzung; Haushaltssatzung 

und Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung der Samtgemeinde Sögel für das 
Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Sögel  in der Sit-
zung am 12.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  18.065.000 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 17.340.900 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen  
 auf  0 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 17.528.800 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit  15.443.200 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 1.062.800 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 6.600.800 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 4.331.600 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 879.200 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

– der Einzahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 22.923.200 € 
– der Auszahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 22.923.200 € 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird auf 4.331.600 € festgesetzt.  
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
4.900.000 € festgesetzt. 
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§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 2.921.400 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Hebesatz für die Bemessung der Samtgemeindeumlage wird 
auf 19,0 % der Steuerkraftzahlen resultierend aus dem Aufkom-
men der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer 
und des Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteils der Mit-
gliedsgemeinden festgesetzt. 
 
 Sögel, 12.02.2020 
 

SAMTGEMEINDE SÖGEL 
 
Wigbers 
Samtgemeindebürgermeister  
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die gemäß § 120 Abs. 2 und § 119 Abs. 4 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie gemäß § 15 
Abs. 6 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzaus-
gleich (NFAG) in Verbindung mit § 111 Abs. 3 NKomVG hinsicht-
lich der §§ 2, 3 und 5 der Haushaltssatzung erforderliche Geneh-
migung ist durch den Landkreis Emsland am 12.03.2020 unter 
dem Aktenzeichen 202-15-2/10 erteilt worden.  
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG in der Zeit 
vom 01.04.2020 bis zum 09.04.2020 im Rathaus der Samtge-
meinde Sögel, Zimmer 37, zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 Sögel, 24.03.2020 
 
SAMTGEMEINDE SÖGEL   
Der Samtgemeindebürgermeister 
 

----------------------------------------------- 
 
 

C. Sonstige Bekanntmachungen 
 
129 Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde 

Meppen-Schöninghsdorf;  Bekanntmachung 
über die beschränkte Außerdienststellung 
des Friedhofes in Schöninghsdorf der 
Evangelisch-reformierten  Kirchengemeinde 
Meppen-Schöninghsdorf  

  
Der  Kirchenrat  und  die  Gemeindevertretung  der  Ev.-ref.  Kir-
chengemeinde  Meppen-Schöninghsdorf  haben  in  ihrer  gemein-
samen  Sitzung  vom  24.  April  2019  unter  Beachtung kirchlicher 
und staatlicher Bestimmungen die teilweise Außerdienststellung 
des Friedhofes in Schöninghsdorf beschlossen.  
  
Die teilweise Außerdienststellung ist von der Evangelisch-refor-
mierten Landeskirche am 10. Dezember 2019 kirchenaufsichtlich 
genehmigt worden.  
  
 Meppen-Schöninghsdorf, 24.04.2019  
  
– DER KIRCHENRAT – 
 

----------------------------------------------- 
 
 

130 Friedhofsordnung (FO) für den Friedhof der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde in 49744 Dalum  

 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher 
Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 
(Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Dalum für den Friedhof in 49744 Dalum am 
18.02.2020 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 
 
Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten 
Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern ein sichtbares 
Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein 
Ort, an dem die Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus 
dem Tode die Macht genommen hat und denen, die an ihn glau-
ben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und in 
dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem Fried-
hof Richtung und Weisung. 
 
Inhaltsübersicht  
 
I. Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck  
§ 2 Friedhofsverwaltung 
§ 3 Schließung und Entwidmung 
 
II. Ordnungsvorschriften 
 
§ 4 Öffnungszeiten 
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof 
§ 6 Dienstleistungen 
 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 
§ 7 Anmeldung einer Bestattung 
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
§ 9 Ruhezeiten 
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen 
 
IV. Grabstätten 
 
§ 11 Allgemeines 
§ 12 Reihengrabstätten 
§ 13 Wahlgrabstätten 
§ 14 Urnenreihengrabstätten 
§ 15 Urnenwahlgrabstätten 
§ 16 Rückgabe von Wahlgrabstätten 
§ 17 Bestattungsverzeichnis 
 
V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 
 
§ 18 Gestaltungsgrundsatz 
§ 19 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und an-

deren Anlagen 
 
VI. Anlage und Pflege von Grabstätten 
 
§ 20 Allgemeines 
§ 21 Grabpflege, Grabschmuck 
§ 22 Vernachlässigung 
 
VII. Grabmale und andere Anlagen 
 
§ 23 Errichtung und Änderung von Grabmalen 
§ 24 Mausoleen und gemauerte Grüfte 
§ 25 Entfernung 
§ 26 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 
 
VIII. Leichenräume und Trauerfeiern 
 
§ 27 Leichenhalle 
§ 28 Benutzung der Friedhofskapelle 
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IX. Haftung und Gebühren 
 
§ 29 Haftung 
§ 30 Gebühren 
 
X. Schlussvorschriften 
 
§ 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck 

 
(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. Kir-

chengemeinde Dalum in seiner jeweiligen Größe. Der Fried-
hof umfasst zurzeit die Flurstücke 1/77, 1/205 und 1/395  
Flur 1 Gemarkung Dalum in Größe von insgesamt 0,63 ha. 
Eigentümerin der Flurstücke ist die Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Dalum. 

 
(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem 

Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Dalum hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht 
auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Der 
Friedhof dient auch der Bestattung von Fehlgeborenen und 
Ungeborenen i. S. d. Niedersächsischen Bestattungsgeset-
zes. 

 
(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung 

der Friedhofsverwaltung. 
 

§ 2 
Friedhofsverwaltung 

 
(1) Der Friedhof ist eine unselbstständige Anstalt des öffentlichen 

Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand verwaltet (Friedhofsver-
waltung). 

 
(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Fried-

hofsordnung sowie den sonstigen kirchlichen und staatlichen 
Vorschriften. 

 
(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der Kir-

chenvorstand einzelne Personen, einen Ausschuss oder eine 
kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen. 

 
(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang 

mit einer Bestattung, Verleihung, Verlängerung oder Übertra-
gung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, einer Anzeige 
zur Errichtung eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem 
Tätigwerden von Dienstleistungserbringern sowie mit der Er-
hebung von Gebühren und Entgelten dürfen für den jeweiligen 
Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

 
§ 3 

Schließung und Entwidmung 
 
(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstät-

ten können aus einem wichtigen Grund beschränkt geschlos-
sen, geschlossen und entwidmet werden. 

  
(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nut-

zungsrechte mehr verliehen werden. Eine Verlängerung von 
bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung 
an die Ruhezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch in 
Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränk-
ten Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern die 
Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem ge-
nannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grab-
stellen an denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der be-
schränkten Schließung abläuft, dürfen nicht neu belegt wer-
den. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Bestat-
tungsberechtigten. Ausnahmen von dieser Einschränkung 
kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung 
unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten zulassen. 

(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorge-
nommen werden. 

 
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte 

der Verstorbenen aufgehoben. Die Entwidmung wird erst aus-
gesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, 
sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und eine angemes-
sene Pietätsfrist vergangen ist. 

 
II. Ordnungsvorschriften 

 
§ 4 

Öffnungszeiten 
 
(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt ge-

gebenen Zeiten für den Besuch geöffnet.  
  
(2) Aus besonderem Anlass  kann  der  Friedhof ganz  oder teil-

weise  für den Besuch vorübergehend geschlossen werden.  
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes 

entsprechend zu verhalten und Äußerungen, die sich in ver-
letzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die 
evangelische Kirche richten, zu unterlassen. Die Anordnun-
gen des Friedhofspersonals  sind  zu  befolgen.  Die  Fried-
hofsverwaltung  kann  Personen,  die  der Friedhofsordnung 
zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen.  

  
(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:  
 

a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inlinern, 
Skateboards aller Art – ausgenommen  Kinderwagen,  
Rollstühle,  Handwagen  sowie  Fahrzeuge  der Friedhofs-
verwaltung und der für den Friedhof zugelassenen Dienst-
leistungserbringer – zu befahren,  

 
b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistungen an-

zubieten,  
 
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestat-

tung störende Arbeiten auszuführen,  
 
d) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu priva-

ten Zwecken, zu erstellen und zu verwerten, 
 
e) Druckschriften und andere Medien (z. B. CD, DVD) zu 

verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen 
der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind,  

 
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stel-

len abzulagern oder mitgebrachten Unrat zu entsorgen,  
 
g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen außerhalb 

der Wege zu betreten, zu beschädigen oder zu verunrei-
nigen,  

 
h) Hunde unangeleint mitzubringen. 

 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit 

die Interessen Anderer nicht beeinträchtigt werden. 
 
(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der 

vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 

§ 6 
Dienstleistungen 

 
(1) Dienstleistungserbringer  (Bildhauer,  Steinmetze,  Gärtner,  

Bestatter  usw.) haben die für den Friedhof geltenden Bestim-
mungen zu beachten.  
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(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die 
fachlich geeignet und in betrieblicher und personeller Hinsicht 
zuverlässig sind. 

 
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit 

von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf Dauer untersagt 
werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorheriger 
Mahnung gegen für den Friedhof geltende Bestimmungen 
verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine 
Mahnung entbehrlich. 

 
(4) Die  für  die  Arbeiten  erforderlichen  Werkzeuge  und  Mate-

rialien  dürfen  auf  dem Friedhof nur vorübergehend und nur 
an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die 
Arbeits- und Lagerplätze sind nach Beendigung der Tagesar-
beit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
verlassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzu-
richten, dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. 
Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen 
Abraum lagern. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen 
nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs 
gereinigt werden.  

 
(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträ-

ger für alle Schäden, die sie im Zusammenhang mit ihrer Tä-
tigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen.  

 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 

 
§ 7 

Anmeldung einer Bestattung 
 
(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschrie-

benen Unterlagen rechtzeitig bei der Friedhofsverwaltung an-
zumelden. 2Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und 
wer sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) ge-
staltend mitwirken wird. 

  
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung 

leiten oder bei der Bestattung gestaltend mitwirken soll, aus-
schließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den 
christlichen Glauben oder die evangelische Kirche getan hat 
und eine Wiederholung zu erwarten ist. 

 
(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein Nut-

zungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungsrecht nachzuwei-
sen. 

 
(4) 1Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der antrag-

stellenden Person Ort und Zeit der Bestattung fest. 2 Die Wün-
sche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berück-
sichtigt werden. 

 
§ 8 

Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
 
(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeits-

hemmenden Särgen zulässig. Von der Sargpflicht nach  
Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zu-
lassen, wenn in der zu bestattenden Person ein wichtiger 
Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegen-
steht. 

 
(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der 

geeignet ist, nachhaltig die physikalische, chemische oder  
biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwas-
sers zu verändern oder der die Verwesung der Leiche nicht 
innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht. 

 
(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mit-

telmaß 0,65 m breit sein. Für größere Särge ist die Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestat-
tung einzuholen. 

 
 

(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbeklei-
dungen gelten die Anforderungen des Absatzes 2 entspre-
chend. 

 
(5) Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauerten Grüften 

sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit Metalleinsatz zuge-
lassen, die luftdicht verschlossen sind. 

 
(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen ver-

wendet werden, die aus Kunststoffen oder sonstigen nicht ver-
rottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, 
nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische Be-
schaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verän-
dern. 

 
§ 9 

Ruhezeiten 
 
(1) Die Ruhezeit für Verstorbene beträgt 25 Jahre.  
 

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen 

 
(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätz-

lich nicht vorgenommen werden. 
 
(2) Leichname und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der 

Ruhezeit nur mit Genehmigung der unteren Gesundheitsbe-
hörde ausgegraben oder umgebettet werden.  

 
(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsver-

waltung schriftlich zu verpflichten, alle Kosten zu überneh-
men, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wieder-
instandsetzung gärtnerischer oder baulicher Anlagen an 
Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen. 

 
(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine 

Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
 
(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können 

umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbestimmungen des 
neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen. 

 
IV. Grabstätten 

 
§ 11 

Allgemeines 
 
(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung:  
 

a)  Reihengrabstätten   (§ 12), 

b)  Wahlgrabstätten   (§ 13), 

c)  Urnenreihengrabstätten   (§ 14), 

d)  Urnenwahlgrabstätten   (§ 15). 
  
(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An 

ihnen werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte nach 
Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils geltenden Fassung 
verliehen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen 
Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nut-
zungsberechtigte Personen haben jede Änderung ihrer An-
schrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen. 

 
(3) Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall verge-

ben. Ein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb eines 
Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in bestimmter Lage so-
wie auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht. 

 
(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder 

Asche bestattet werden. Eine verstorbene Mutter und ihr 
gleichzeitig – bei oder kurz nach der Geburt – verstorbenes 
Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollen-
deten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle bestattet wer-
den. 
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(5) In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstelle  darf 
zusätzlich eine Asche bestattet werden, wenn die bereits be-
stattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder der Le-
benspartner oder die Lebenspartnerin nach dem Gesetz über 
die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein naher Ver-
wandter war. 

 
(6) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen 

etwa folgende Größe haben: 
 

a) für Särge von Kindern: 

 Länge: 1,00 m Breite: 0,50 m,  
 

von Erwachsenen: 

 Länge: 2,50 m Breite: 1,25 m,  
 

b) für Urnen: 

 Länge: 0,70 m Breite: 0,50 m,  
 
 für Urnen (Rasen): 

 Länge: 1,00 m Breite: 1,00 m. 
 
 Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen 

Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan für den Friedhof 
maßgebend. 

 
(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg 

bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 m, von der Ober-
kante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbe-
stattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m 
starke Erdwände getrennt sein.  

 
(8) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt 

werden, die dafür von der Friedhofsverwaltung bestimmt oder 
zugelassen sind.  

 
(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grab-

mal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großgehölze usw.), soweit 
erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. 
Über das Erfordernis entscheidet die Friedhofsverwaltung.  

 
(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung 

aus Absatz 9 nicht nach und muss beim Ausheben des Gra-
bes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger entfernt wer-
den, sind die dadurch entstehenden Kosten von der nutzungs-
berechtigten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein An-
spruch auf Wiederverwendung herausgenommener Pflanzen 
besteht nicht. 

 
§ 12 

Reihengrabstätten 
 
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für 

eine Erdbestattung, die anlässlich einer Bestattung der Reihe 
nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Hierzu 
zählen auch Rasenreihengrabstätten. Das Nutzungsrecht 
kann nicht verlängert werden. Über das Nutzungsrecht wird 
eine Urkunde ausgestellt.  

 
(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen davon wird 

sechs Monate vor Ablauf der Ruhezeit durch ein Hinweis-
schild auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gemacht.  

 
§ 13 

Wahlgrabstätten 
 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die mit 

einer oder mehreren Grabstellen vergeben werden. Hierzu 
zählen auch Rasenwahlgrabstätten. Die Dauer des Nutzungs-
rechtes beträgt 25 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerech-
net. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausgestellt.  

 
 

(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 
Absatz 2 auf Antrag für die gesamte Wahlgrabstätte mehrmals 
um mindestens fünf volle Jahre verlängert werden. Die Fried-
hofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung 
eines Verlängerungsantrages aufzufordern. Bei einer Bestat-
tung verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahl-
grabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die 
Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenord-
nung.  

 
(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Per-

son und folgende Angehörige bestattet werden:  
 

a) Ehegatte,  
 
b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz 

über die eingetragene Lebenspartnerschaft,  
 
c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,  
 
d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter  

oder Mütter,  
 
e) Eltern,  
 
f) Geschwister,  
 
g) Stiefgeschwister,  
 
h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Erben.  
 

 Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, 
wer von den bestattungsberechtigten Personen bestattet wird. 
Kann nach dem Tode einer bestattungsberechtigten Person 
die Entscheidung der nutzungsberechtigten Person der Fried-
hofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt 
werden, so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer 
Prüfung berechtigt, die Bestattung zuzulassen. Die Bestat-
tung anderer, auch nicht verwandter Personen bedarf eines 
Antrags der nutzungsberechtigten Person und der Genehmi-
gung der Friedhofsverwaltung.  

 
(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr 

Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 Buchstaben a)  
bis h) genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksam-
keit der Übertragung sind schriftliche Erklärungen der bisheri-
gen und der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die 
schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwaltung erforder-
lich.  

 
(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung 

schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer bestattungsberechtigten 
Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen 
soll. Eine schriftliche Einverständniserklärung der Rechts-
nachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. 
Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf wen 
das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll, so geht 
das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 bestattungsberech-
tigten Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge über. 
Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen Grup-
pen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger  
oder die Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf 
deren Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsbe-
rechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der 
Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin nicht daran in-
teressiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er oder sie 
das Nutzungsrecht auf eine andere der in Absatz 3 genannten 
Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine 
Person übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungs-
rechtes bestattungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. 
Für die Übertragung gilt Absatz 4. 
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§ 14 
Urnenreihengrabstätten 

 
(1) Urnenreihengrabstätten werden zur Bestattung von Aschen 

vergeben. In einer Urnenreihengrabstätte darf nur eine Asche 
bestattet werden. Das Nutzungsrecht wird nur im Bestattungs-
fall vergeben und kann nicht verlängert werden. Hierzu zählen 
auch Urnenrasenreihengrabstätten sowie halbanonyme Ur-
nenrasenreihengrabstätten unter einem Baum. 

 
(2) Ausnahmen, wie Vorerwerbe, bedürfen der vorherigen Zu-

stimmung der Friedhofsverwaltung durch Beschluss. Bei Be-
stattungsdatum sind etwaige Mehrkosten von der Kirchenge-
meinde zu tragen und an zukünftige nutzungsberechtigte Per-
sonen nicht mehr zu erheben. Sollten zum Bestattungsdatum 
die Gebühren geringer festgesetzt sein, besteht kein An-
spruch auf Rückzahlung an die nutzungsberechtigte Person. 

 
(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes 

ergibt, gelten für Urnenreihengrabstätten auch die Vorschrif-
ten für Reihengrabstätten. 

 
§ 15 

Urnenwahlgrabstätten 
 
(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grab-

stellen zur Bestattung einer Asche für die Dauer von 25 Jah-
ren vergeben. Hierzu zählen auch Urnenrasenwahlgrabstät-
ten. 

 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes 

ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten auch die Vorschriften 
für Wahlgrabstätten. 

 
§ 16 

Rückgabe von Wahlgrabstätten 
 
(1) Das  Nutzungsrecht  an  unbelegten  Grabstätten  kann  jeder-

zeit,  an  teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten 
Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für 
die gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 

 
(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten 

besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungsberechtigten 

übergroßer Wahlgrabstätten (Wahlgrabstätten mit mehr als 
zwei Grabstellen) besondere schriftliche Vereinbarungen über 
die künftige Nutzung abschließen. Ein Anspruch auf Ab-
schluss von derartigen Vereinbarungen besteht nicht. 

 
§ 17 

Bestattungsverzeichnis 
 
Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Verzeich-
nis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer an welcher Stelle be-
stattet ist und wann die Ruhezeit abläuft. 
 

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 
 

§ 18 
Gestaltungsgrundsatz 

 
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzu-
passen, dass der Friedhofszweck und die Würde des Friedhofs in 
seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt 
wird. 
 

§ 19 
Gestaltung und Standsicherheit  

von Grabmalen und anderen Anlagen 
 
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet wer-

den, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes bewirken  
oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können.  
 

Die Gestaltung darf sich ferner nicht gegen den christlichen 
Glauben richten. Im Übrigen gilt § 18 entsprechend. Werk-
stattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rück-
seite eines Grabmals in unauffälliger Weise angebracht wer-
den. 

 
(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errich-

tet werden, die nachweislich in der Wertschöpfungskette ohne 
ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des „Übereinkommens 
182 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das 
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt sind. 

 
(3) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und 

verkehrssicherem Zustand zu halten. Hierfür sind die nut-
zungsberechtigten Personen verantwortlich. 

 
(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anla-

gen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung 
verantwortlichen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet, 
unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann 
der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberechtigten Per-
sonen Sicherungsmaßnahmen treffen (z. B. Absperrungen, 
Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswidrige Zustand 
trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht 
innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist besei-
tigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grabmale, andere 
Anlagen oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtig-
ten Personen zu entfernen. Sind nutzungsberechtigte Perso-
nen nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu 
ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekannt-
machung und ein Hinweisschild auf den Grabstätten, das für 
die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 

 
VI. Anlage und Pflege der Grabstätten 

 
§ 20 

Allgemeines 
 
(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der Be-

legung oder nach dem Erwerb des Nutzungsrechts angelegt 
sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt werden, durch 
die benachbarte Grabstätten und öffentliche Anlagen nicht be-
einträchtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist auf den 
Grabstätten nicht gestattet. 

 
(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nut-

zungsberechtigten Personen verpflichtet. Die Verpflichtung 
zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes. 

 
(3) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, abster-

bende oder Bestattungen behindernde Hecken und Sträucher 
zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, 
Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen und an 
den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. 

 
(4) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anla-

gen außerhalb der Grabstätten obliegt allein der Friedhofsver-
waltung. 

 
(5) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von 

Schäden, die durch fremde Personen und Tiere hervorgerufen 
werden, Vorkehrungen zu treffen. 

 
(6) Einzelne Steinplatten auf der Grabstätte dürfen die Maße  

eines Grabkissens nicht überschreiten. 
 

§ 21 
Grabpflege, Grabschmuck 

 
(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämp-

fungsmitteln sowie von biologisch nicht abbaubaren Reini-
gungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen 
und anderen Anlagen ist nicht gestattet. 
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(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, 
insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, 
in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflan-
zenanzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht ver-
wendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Markie-
rungszeichen. 

 
(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für 

die Aufnahme von Schnittblumen ist nicht gestattet. 
 
(4) Das Abstellen von Blumen, Vasen oder Kerzen ist auf Rasen-

grabstätten nicht gestattet. Hierfür stehen der gestaltete Kranz 
rund um die Gedenkstein-Stele und die Beete auf dem neuen 
Teil des Friedhofs zur Verfügung. Bei Nichteinhaltung ist die 
Friedhofsverwaltung befugt, einzelne Teile zu entfernen sowie 
zu entsorgen. 

 
§ 22 

Vernachlässigung 
 
(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder 

gepflegt, hat die nutzungsberechtigte Person nach schriftli-
cher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte in-
nerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. 
Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofs-
verwaltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungsberechtig-
ten Person in Ordnung bringen oder bringen lassen. Ist die 
nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung aus Satz 1 
nicht nachgekommen, kann die Friedhofsverwaltung auch das 
Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit sie  
die nutzungsberechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung 
hierauf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid wird 
die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, das Grabmal 
und die anderen Anlagen innerhalb von drei Monaten nach 
Unanfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen. 

 
(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht 

ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch eine öf-
fentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrich-
tung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte 
nutzungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in 
Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hin-
weis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung 

 
a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 
 
b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen. 

 
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 ent-

sprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist die 
nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne be-
sonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung 
den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Per-
son entfernen oder entfernen lassen. 

 
VII. Grabmale und andere Anlagen 

 
§ 23 

Errichtung und Änderung von Grabmalen 
 
(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und ande-

ren Anlagen sind der Friedhofsverwaltung anzuzeigen mit der 
Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofsordnung 
und den Vorgaben des technischen Regelwerks entspricht. 

 
(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeigneten 

Maßstab beizufügen. In den Anzeigeunterlagen sollen alle 
wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der Befesti-
gungsmittel mit Bemaßung und Materialangaben sowie die 
Gründungstechnik mit Maßangaben und Materialbenennung 
in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein. 

 
 

(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollstän-
digen Anzeige begonnen werden, wenn seitens der Friedhofs-
verwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Ver-
stoßes gegen die Friedhofsordnung oder das technische Re-
gelwerk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei Mona-
ten darf begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung 
schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden Friedhofs-
ordnung und die Vollständigkeit der Anzeige der sicherheits-
relevanten Daten bestätigt. 

 
(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder 

die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach 
Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert worden ist. 

 
(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen ver-

kehrssicher sein. Sie sind entsprechend ihrer Größe nach den 
allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so 
zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch 
beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßge-
bendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst 
ist ausschließlich die aktuelle Fassung der „Technischen An-
leitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grab-
mal) der Deutschen Naturstein-Akademie e. V. (DENAK)“. Die 
TA Grabmal gilt für die Planung, Erstellung, Ausführung, die 
Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen. 

 
(6) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale 

hat der Steinmetz oder sonstige Dienstleistungserbringer (mit 
gleichwertiger Qualifikation in Befestigungstechnik, Planung, 
Berechnung und Ausführung von Gründungen) eine Abnah-
meprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzunehmen. 
Die gleichwertige Qualifikation i. S. v. Satz 1 ist zweifelsfrei 
nachzuweisen. Der Prüfablauf ist nachvollziehbar zu doku-
mentieren. 

 
(7) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevoll-

mächtigte Person hat der Friedhofsverwaltung spätestens 
sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage die 
Dokumentation der Abnahmeprüfung und die Abnahmebe-
scheinigung entsprechend den Anforderungen der TA Grab-
mal vorzulegen. 

 
(8) Fachlich geeignet i. S. v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungs-

erbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage sind,  
unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes 
die angemessene Gründungsart zu wählen und nach der  
TA Grabmal die erforderlichen Fundamentabmessungen zu 
berechnen. Die Dienstleistungserbringer müssen in der Lage 
sein, für die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befesti-
gungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montie-
ren. Ferner müssen sie die Standsicherheit von Grabmalanla-
gen beurteilen können und fähig sein, mit Hilfe von Messge-
räten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentie-
ren. 

 
(9) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten 

Grabmals und anderer Anlagen nicht den Anzeigeunterlagen 
und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofs-
verwaltung der nutzungsberechtigten Person eine angemes-
sene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals 
und anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist 
kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Beseiti-
gung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person veranlas-
sen. Bei nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung 
des Grabmals und anderer Anlagen gilt § 19 Absatz 4. 

 
§ 24 

Mausoleen und gemauerte Grüfte 
 

(1) Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauerte Grüfte 
bestehen, können sie im Rahmen der bestehenden Nutzungs-
rechte genutzt werden. Neubauten sind nicht möglich. Im  
Übrigen gelten § 19 Absätze 3 und 4 entsprechend. 
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(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhandenen Mau-
soleen oder gemauerten Grüften ist nur möglich, wenn sich 
die nutzungsberechtigten Personen in schriftlichen Verträgen 
gegenüber der Friedhofsverwaltung verpflichten, alle mit der 
Instandsetzung und Unterhaltung der Mausoleen und Grüfte 
verbundenen Kosten und die Verkehrssicherungspflicht zu 
übernehmen. Nach Beendigung des Nutzungsrechts sind die 
Mausoleen oder gemauerten Grüfte von den nutzungsberech-
tigten Personen vollständig zu entfernen. 

 
§ 25 

Entfernung 
 
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nut-

zungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsver-
waltung entfernt werden. 

 
(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekanntmachung 

über das Abräumen der Grabstätten veranlasst die Friedhofs-
verwaltung die Entfernung von Grabmalen und anderen Anla-
gen. Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für Grabmale 
und andere Anlagen zu leisten. Sie ist auch nicht zur Aufbe-
wahrung abgeräumter Grabmäler und anderer Anlagen ver-
pflichtet. Falls Grabmale und Bepflanzungen vor Abräumen 
der Grabstätte aufbewahrt und zur Abholung bereitgestellt 
werden sollen, ist dies der Friedhofsverwaltung mitzuteilen. 

 
(3) Das Abräumen erfolgt durch eine von der Friedhofsverwaltung 

ausgewählten Dienstleister oder Dritten. Die Arbeiten dürfen 
nicht in Eigenleistung durchgeführt werden. 

 
§ 26 

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 
 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach 
Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung erhalten. 
 

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern 
 

§ 27 
Leichenhalle 

 
(1) Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichnamen bis zur 

Bestattung. 
 
(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine Be-

denken bestehen, in der Leichenhalle von einem Beauftragten 
der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. Särge sollen spä-
testens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier ge-
schlossen werden. 

 
(3) Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die im Zeit-

punkt des Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei der der Verdacht 
einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestan-
den hat, wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum 
aufgestellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Genehmigung 
der unteren Gesundheitsbehörde geöffnet werden. 

 
§ 28 

Benutzung der Friedhofskapelle und der Kirche 
 
(1) Für die Trauerfeier stehen die Friedhofskapelle sowie die Pau-

lus- oder Markuskirche zur Verfügung. 
 
(2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen. 
 
(3) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die 

verstorbene Person zum Zeitpunkt des Todes an einer nach 
dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelit-
ten oder bei ihr der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem 
genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken we-
gen des Zustandes der Leiche bestehen. 

 
 

IX. Haftung und Gebühren 
 

§ 29 
Haftung 

 
Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die durch 
von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete Grabmale, und andere 
Anlagen entstehen. 
 

§ 30 
Gebühren 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind 
Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührenordnung 
zu entrichten. 
 

X. Schlussvorschriften 
 

§ 31 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmi-

gung am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fassung vom 

15.01.2015 außer Kraft. 
 
 Dalum, 18.02.2020 
 
DER KIRCHENVORSTAND: 
 
Pastor Thorsten Jacobs Brigitte Koch 
Vorsitzender Kirchenvorsteherin 
 
Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66  
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kirchengemein-
deordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
 Meppen, 20.03.2020 
 
DER KIRCHENKREISVORSTAND: 
 
Superintendent 
Dr. Bernd Brauer Gunda Dröge 
Vorsitzender Kirchenkreisvorsteherin 
 

----------------------------------------------- 
 
 
131 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
„Erholungsgebiet Hasetal“ für das Haus-
haltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 16 NKomZG in Verbindung mit § 112 NKomVG 
hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Erholungs-
gebiet Hasetal“ in der Sitzung am 10.12.2019 folgende Haushalts-
satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 799.200 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 869.100 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen  
 auf 0 Euro 
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2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 768.900 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 823.000 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 91.000 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 114.000 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungs- 
 tätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungs- 
 tätigkeit 0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

–  der Einzahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 859.900 Euro 
–  der Auszahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 937.000 Euro  
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch ge-
nommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die von den Verbandsmitgliedern aufzubringende Verbandsum-
lage wird auf 175.000,00 Euro festgesetzt. Das Verhältnis für die 
Errechnung der auf die Verbandsmitglieder entfallenden Umlage 
wird wie folgt bestimmt: 
 
Sockelbetrag 43.750,00 Euro 

nach Fläche  43.750,00 Euro 

nach Einwohnerzahl 43.750,00 Euro 

nach touristischer Leistung (Betten) 21.875,00 Euro 

nach touristischer Leistung (Umsatz) 21.870,00 Euro 
 
  

Gesamtumlage 2019 175.000,00 Euro 
 
Eine Sonderumlage wird erhoben  
für die Unterhaltung der Bahnstrecke  
in Höhe von 10.000,00 Euro 
 

§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
gelten im Sinne des § 117 NKomVG als unerheblich, wenn sie im 
Einzelfall den Betrag von 3.000,00 Euro nicht übersteigen. 
 
 Fürstenau, 10.12.2019 
 

ZWECKVERBAND 
ERHOLUNGSGEBIET HASETAL 

 
Werner Schräer Wilhelm Koormann 
Vorsitzender der  Verbandsgeschäftsführer 
Verbandsversammlung 
 
Genehmigung 
 
Die von der Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 
10.12.2019 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2020 bedarf keiner Genehmigung.  
 
 Cloppenburg, 17.03.2020 
 

LANDKREIS CLOPPENBURG 
 
Honscha 
Kommunalaufsicht 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Zweckverban-
des Erholungsgebiet Hasetal liegt in der Zeit vom 31.03.2020 bis 
zum 09.04.2020 in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Er-
holungsgebiet Hasetal, Langenstraße 33, Löningen, öffentlich 
aus. 
 
 Löningen, 23.03.2020 
 
ZWECKVERBAND 
ERHOLUNGSGEBIET HASETAL 
 

----------------------------------------------- 
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